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Kantonsrat St.Gallen 51.07.93 

 

 

 

Interpellation Schöbi-Altstätten / Würth-Rorschacherberg (35 Mitunterzeichnende): 

«Sterbetourismus auch in unserem Kanton? 

 

 

Der Kanton St.Gallen tut schon viel für Menschen, deren einzige Aussicht noch das Sterben 

ist. So wurde und wird immer noch der Bereich Palliative Care – nämlich die optimale Betreu-

ung unheilbar Kranker auf ihrem letzten Lebensabschnitt – stetig verbessert und erweitert. 

Das erst kürzlich überwiesene Postulat, das ein Konzept ‹Palliative Care im Kanton St.Gallen› 

fordert, wird auch diesem Ziel dienen. Unserer Ansicht nach ist der Ausbau von Palliative 

Care das einzig Richtige, um unwürdigen Praktiken der Suizidbeihilfe und dem 

Sterbetourismus vorzubeugen. Es geht in keiner Weise darum, Menschen mit einem 

Sterbewunsch moralisch zu verurteilen. Vielmehr müssen entsprechende gesellschaftliche 

Bedingungen geschaffen werden, damit die Sterbewilligen für sich wieder 

Lebensmöglichkeiten sehen können. 

 

Die jüngsten Schlagzeilen, die von unwürdigen Praktiken von Sterbehilfeorganisationen und 

Sterbetourismus berichteten, werfen auch in unserem Kanton Fragen auf. Wir sind uns be-

wusst, dass unterschieden werden muss zwischen aktiver, indirekt aktiver und passiver Ster-

behilfe.  

 

Um den Rahmen nicht zu sprengen und Klärung zu bekommen zu dem, was momentan stark 

bewegt, bitten wir die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen zu Suizidbeihilfe und 

Sterbetourismus: 

1. Wie wird in unserem Kanton mit dem Thema Suizidbeihilfe umgegangen? 

2. Ist ein Unterschied zu beobachten in Bezug auf Verlangen nach Suizidbeihilfe zwischen 

Regionen, wo Palliative Care gut ausgebaut ist und Regionen, wo noch ‹Versorgungslü-

cken› bestehen? 

3. Ist auf diesem Hintergrund die Regierung gewillt, dem Auf- bzw. Ausbau von Palliative 

Care Priorität einzuräumen? 

4. Wie beurteilt die Regierung den Sterbetourismus? 

5. Erachtet die Regierung ein Gesetz, das die Aufsicht über Sterbehilfeorganisationen 

regelt, als notwendig? 

6. Wie stellt sich die Regierung zu einer gesetzlichen Regelung auf eidgenössischer 

Ebene?» 
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